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Größere Wohnung wegen Homeoffice: Umzugskosten lassen sich nicht als Werbungskosten 
abziehen

Viele Berufstätige mit kleinen Wohnungen haben im New-Work-Zeitalter durch die Arbeit von zu 
Hause aus plötzlich einen erheblich höheren Platzbedarf und keine Lust mehr auf Homeoffice am 
Küchentisch. So auch ein Ehepaar aus Hamburg, das eine Wohnung von 65 qm bewohnte und wäh-
rend der Corona-Pandemie und danach im Homeoffice gearbeitet hatte. Da sich die beengten Platz-
verhältnisse und die fehlenden Arbeitszimmer als problematisch erwiesen, zog das Ehepaar im Juli 
2020 in eine rund 110 qm große Wohnung mit zwei Arbeitszimmern unweit ihrer bisherigen Woh-
nung. Die Umzugskosten setzte das Ehepaar als Werbungskosten in seiner Einkommensteuererklä-
rung an.
Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte ihren Werbungskostenabzug nun jedoch ab und erklärte, dass 
ein Abzug von Umzugskosten auch dann ausgeschlossen sei, wenn Steuerzahler zwangsweise zum 
Arbeiten im häuslichen Bereich angehalten sind oder durch die Arbeit im Homeoffice besser ihr 
Berufs- und Familienleben vereinbaren können. Der Umzug in die größere Wohnung war nach 
Gerichtsmeinung nicht beruflich veranlasst. Der BFH erklärte, dass die Wohnung grundsätzlich dem 
privaten Lebensbereich zuzurechnen sei und die Kosten für einen Wechsel der Wohnung daher 
regelmäßig zu den steuerlich nicht abziehbaren Kosten der Lebensführung zählten.
Etwas anderes gilt nur, wenn die berufliche Tätigkeit des Steuerzahlers den entscheidenden Grund 
für den Wohnungswechsel dargestellt und private Umstände hierfür eine allenfalls ganz untergeord-
nete Rolle spielen. Dies kann aber nur aufgrund außerhalb der Wohnung liegender Umstände bejaht 
werden, etwa wenn der Umzug die Folge eines Arbeitsplatzwechsels ist oder sich die Fahrt zur 
Arbeit durch den Umzug um mindestens eine Stunde täglich vermindert. Die Möglichkeit, in der 
neuen Wohnung (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, genügt zur Begründung einer berufli-
chen Veranlassung des Umzugs hingegen nicht.
Die Wahl einer Wohnung, insbesondere deren Lage, Größe, Zuschnitt und Nutzung, ist vielmehr 
vom Geschmack, den Lebensgewohnheiten, von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, 
der familiären Situation und anderen privat bestimmten Vorentscheidungen des Steuerzahlers 
abhängig. Daran ändert auch die zunehmende Akzeptanz von Homeoffice, Tele- und sog. Remo-
te-Arbeit nichts. Die Entscheidung, in der neuen, größeren Wohnung (erstmals) ein Zimmer als 
Arbeitszimmer zu nutzen oder die Berufstätigkeit im privaten Lebensbereich (weiterhin) in einer 
"Arbeitsecke" auszuüben, beruht auch in Zeiten einer gewandelten Arbeitswelt nicht auf nahezu 
ausschließlich objektiven beruflichen Kriterien.
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Firmenfahrzeuge: Nutzung eines Privatwagens zusätzlich zum Dienstwagen

Manchmal stellt der Arbeitgeber einen Dienstwagen zur Verfügung. Je nach Vereinbarung können 
Sie dieses Fahrzeug auch für private Fahrten nutzen. Für die private Nutzung des Fahrzeugs müssen 
Sie einen sogenannten geldwerten Vorteil versteuern. Für die Berechnung dieses Betrags gibt es 
gewisse Regelungen. Auch können Sie die Kosten beruflicher Fahrten nicht als Werbungskosten 
berücksichtigen. Was ist aber, wenn Sie Ihren Privatwagen für berufliche Fahrten nutzen? Können 
die dabei entstandenen Kosten dann berücksichtigt werden oder hätten Sie den Firmenwagen 
nutzen müssen? Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) musste hierüber entscheiden.
Im Privatvermögen des Klägers befand sich ein Audi TT. Zudem hatte sein Arbeitgeber ihm einen 
Multivan zur Verfügung gestellt, den er auch privat nutzen durfte. In 2021 machte der Kläger Kosten 
für drei Dienstfahrten (unter anderem ein Abteilungstreffen) mit seinem Privat-Pkw als Werbungs-
kosten geltend. Das Finanzamt versagte jedoch den Abzug. Es sei nicht nachgewiesen, in welchem 
Umfang beruflich bedingte Aufwendungen wirklich angefallen seien. Auch seien Abteilungstreffen 
der privaten Lebensführung zuzurechnen.
Das FG hingegen gab dem Kläger recht. Grundsätzlich wird bei einem zur Verfügung gestellten 
Firmenwagen angenommen, dass dieser auch für berufliche Fahrten genutzt wird. Bei tatsächlicher 
beruflicher Nutzung eines daneben vorhandenen Privatfahrzeugs muss diese Nutzung nachgewie-
sen werden. Wird ein solcher Nachweis erbracht, steht ein überlassener Firmenwagen dem Wer-
bungskostenabzug nicht entgegen.
Der Kläger hatte neben dem Audi keine weiteren Privatfahrzeuge. Er legte dar, den Dienstwagen 
seiner Ehefrau überlassen zu haben, da ein Transport ihrer drei minderjährigen Kinder in dem Audi 
TT nicht möglich gewesen sei, seine Familie aufgrund des ländlichen Wohnorts aber auf ein Fahr-
zeug angewiesen gewesen sei. Des Weiteren hatte der Kläger Tankquittungen aus dem Dienstreise-
zeitraum vorgelegt, die aufgrund des getankten Kraftstoffs seine Nutzung des Privatfahrzeugs 
belegten.
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Werbungskosten: Fahrtkosten eines Piloten

Als Arbeitnehmer können Sie Kosten, die Ihnen aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden sind, 
als Werbungskosten in der Einkommensteuererklärung geltend machen. So können Fahrtkosten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit einem Betrag je Entfernungskilometer angesetzt 
werden. Manchmal ist jedoch schwer festzustellen, ob es überhaupt eine erste Tätigkeitsstätte gibt 
und wo diese ist. Gibt es keine erste Tätigkeitsstätte, kann jeder gefahrene Kilometer angesetzt 
werden. Im Streitfall musste das Finanzgericht Köln (FG) entscheiden, ob eine erste Tätigkeitsstätte 
vorliegt oder nicht.
Der Kläger ist angestellter Pilot der Fluggesellschaft A und arbeitsrechtlich dem Flughafen B zuge-
wiesen. Im Streitjahr 2018 flog er Langstrecke. Er musste knapp zwei Stunden vor Abflug am Flugha-
fen sein und dort online einchecken. Zum Flughafen fuhr er mit dem Auto. Dort traf er die anderen 
Piloten und Crewmitglieder, zog Updates der Flugdaten und druckte Flugunterlagen aus. Anschlie-
ßend ging es zur Sicherheitskontrolle und dann mit dem Bus zum Flugzeug. Im Cockpit übertrug der 
Kläger die Flugdaten ins Flugzeugsystem, überwachte die Flugzeugbetankung und überprüfte das 
Flugzeug auf Flugsicherheit.
In der Steuererklärung 2018 machte er 73 Fahrten zum Flughafen B mit je 300 km (Hin- und Rück-
fahrt) als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt berücksichtigte jedoch nur die Entfernungskilo-
meter (150 km), da der Flughafen B die erste Tätigkeitsstätte sei.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich, da auch das Gericht von einer ersten Tätigkeitsstätte am 
Flughafen B ausging. Der Kläger war dem Flughafen B arbeitsrechtlich dauerhaft zugeordnet. Er war 
auch in hinreichendem Umfang seinem Berufsbild als Pilot entsprechend in B tätig. Er musste ca. 
zwei Stunden vor Abflug am Flughafen online einchecken.
Da er bei der Hinfahrt auch immer eine Pufferzeit von ca. einer Stunde einplante, war er sogar fast 
drei Stunden vor Abflug am Flughafen. Vor dem Abflug führte der Kläger eine aufwendige Flugsi-
cherheitsüberprüfung durch und überwachte die Betankung. Wurde bei der Sicherheitsüberprüfung 
ein Mangel festgestellt, hatte er zu entscheiden, ob der Flug noch durchgeführt werden konnte. Dies 
entspricht dem Berufsbild des Piloten.
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Gehaltsverhandlung: Steuerfreie Gehaltsextras optimieren den Nettolohn

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gleichermaßen daran interessiert, dass vom Bruttogehalt mög-
lichst viel Netto beim Arbeitnehmer ankommt. Eine klassische Gehaltserhöhung führt oft dazu, dass 
aufgrund der Lohnabzüge nur ein Teil des Geldes tatsächlich zur Auszahlung kommt. Eine attraktive 
Alternative bieten hier steuerfreie oder steuerbegünstigte Arbeitgeberleistungen. Arbeitgeber 
sollten diese Alternativen bei einer Gehaltsverhandlung kennen, um sowohl sich selbst als auch ihre 
Mitarbeiter optimal finanziell entlasten zu können. Hierbei bieten sich folgende Benefits an:
- Sachleistungen und Gutscheine: Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern steuerfreie Sachbezüge im 
Wert von bis zu 50 EUR monatlich gewähren, beispielsweise in Form von Gutscheinen für das 
Tanken, den Einzelhandel oder Online-Shops.
- Steuerfreie Zusatzleistungen: Viele Arbeitgeber überlassen ihren Mitarbeitern Arbeitsmittel wie 
Smartphones, Tablets oder Laptops. Die Möglichkeit, diese auch privat zu nutzen, ist steuerfrei. 
Ebenso können im Betrieb auch E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge steuerfrei zur Verfügung gestellt 
werden.
- Firmenwagen oder Dienstrad: Die Bereitstellung eines Dienstwagens oder eines Firmenfahrrads 
ist eine attraktive Möglichkeit, Arbeitnehmer finanziell zu entlasten. Die private Nutzung eines 
Firmenwagens muss zwar als geldwerter Vorteil versteuert werden, jedoch können Arbeitgeber 
auch Tank- oder Wartungskosten übernehmen. Das Firmenfahrrad kann entweder im Wege einer 
Gehaltsumwandlung oder zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zur Verfügung gestellt 
werden.
- Betriebliche Altersvorsorge: Zahlungen der Arbeitgeber in die betriebliche Altersvorsorge der 
Mitarbeiter sind bis zum Betrag von 3.864 EUR (2025) jährlich beitragsfrei in der Sozialversicherung. 
Bei der Lohn- und Einkommensteuer gilt ein Freibetrag von 7.728 EUR (2025) jährlich. Zudem gibt 
es auch die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer durch Entgeltumwandlung selbst einen Teil ihres 
Gehalts einbringen. Arbeitgeber sind in diesem Fall verpflichtet, einen Zuschuss von maximal 15 % 
auf die umgewandelten Beträge zu leisten.
- Zuschüsse für Kinderbetreuung: Arbeitgeber können steuerfreie Zuschüsse für die Kinderbetreu-
ung nicht schulpflichtiger Kinder leisten.
- Zuschüsse für Nahverkehr und Weiterbildung: Die Kostenübernahme für ein Jobticket oder 
Zuschüsse zur Bahncard sind steuerlich attraktiv. Auch bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen oder 
Sprachkurse können durch Arbeitgeber steuerfrei gefördert werden.
- Gesundheitsförderung: Arbeitgeber können bis zu 600 EUR pro Jahr steuerfrei für Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter aufwenden, z. B. für bestimmte Sportkurse, Rücken-
schule oder zur Stressbewältigung.
- Mitarbeiterbeteiligung: Unternehmen können Mitarbeiterkapitalbeteiligungen gewähren. Diese 
sind in Höhe von bis zu 2.000 EUR pro Kalenderjahr steuerfrei.
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